
Heilpraktikergesetz und gegen die 
Heilberufsgesetze der Länder. Im Ein-
satzdienst dürfen jedoch nur Perso-
nen entsprechend ihrer landesrecht-
lich vorgegebenen Qualifikation als 
Notarzt, Rettungsassistent, Rettungs-
sanitäter oder Rettungshelfer einge-
setzt werden.
In der Gesamtbetrachtung der Prob-
lematik ist festzustellen, dass  wir 
keine abgespeckte Bildungsvariante 
des Notarztes benötigen, um die 
Probleme der Notfall-und Dringlich-
keitsversorgung zu lösen. Dabei ist 
es auch völlig unerheblich, ob man 
sich einer solchen minderen Aus-
bildung über einen „gemasterten“ 
Rettungsassistenten, oder einen 
schlechter weitergebildeten Arzt  
nähert.
Als Lösungsmöglichkeiten müssen 
diskutiert  und, nach Beweis ihrer 
Wirksamkeit, konsequent umgesetzt 
werden:

■ Durchgängige Schaffung von 
integrierten Rettungsleitstellen 
mit der Einbindung der Disposi-
tion der Ärztlichen Dringlichkeits-
versorgung.

■ Flächendeckende Einführung des 
Ärztlichen Leiters Rettungsdienst 
als medizinischer Fachberater für 
den Träger des Rettungsdienstes.

■ Rechtliche Prüfung und Absiche-
rung der Leitstellenmitarbeiter, 
um – nach ärztlicher Beratung – 
Banalfälle abweisen zu können.

■ Abwendung von der fallzahlbe-
zogenen Notarztvergütung.

■ Konsequente Umsetzung der 
Weiterbildungsordnung für Ärzte, 
die künftig in der organisierten 
außerklinischen Notfallmedizin 
eingesetzt werden.

■ Schaffung eines Dringlichen Haus-
besuchsbedienstes (DHD) in Ver-
antwortung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV), der 

rund-um-die-Uhr einsatzbereit ist. 
Dabei müsste es auch möglich 
sein, für ausgedünnte Regionen 
sogenannte Funktionallösungen 
zu schaffen. Unter einer Funktio-
nallösung wäre zu verstehen, 
dass für einen definierten Betreu-
ungsbereich sowohl die Notarz-
teinsätze, wie auch die Dringlich-
keitseinsätze von einem Notarzt 
mit einem von einem Rettungsas-
sistenten geführten Einsatzfahr-
zeug und über eine zu disponie-
rende Leitstelle abgewickelt wer-
den.

*Mit der männlichen Form Rettungs-
assistent, Notarzt, Patient etc. wird 
in gleicher Weise auch die weibliche 
Form verstanden

Dr. med. Michael Burgkhardt
Gletschersteinstraße 34, 04299 Leipzig

Mitteilungen der Geschäftsstelle
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Gesundheitspolitik

18. Leipziger Ärzteball

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr 
geehrter Herr Kollege,
es ist mir eine große Freude, Ihnen in 
diesem Jahr wieder ankündigen zu 
können, dass unser

18. Leipziger Ärzteball
am 27. Oktober 2012
im Hotel The Westin Leipzig

stattfinden wird. 

Ich möchte alle Ärzte, Zahnärzte und 
Apotheker zu unserem zur Tradition 
gewordenen Ball in das WESTIN sehr 
herzlich einladen.
Ebenso ergeht eine herzliche Einla-
dung an die psychotherapeutisch 
tätigen Kolleginnen und Kollegen.
Durch schriftliche Reservierung kön-
nen Sie sich bereits heute anmelden, 
da das Platzangebot begrenzt ist.
Ihre Anmeldung wird in der Reihen-
folge des Posteingangs berücksich-
tigt. Auf den Eintrittskarten werden 

Tisch- und Platznummern aufge-
druckt und damit feste Platzreservie-
rungen vorgenommen. Telefonische 
Kartenreservierungen werden nicht 
entgegengenommen. Der Preis pro 
Eintrittskarte beträgt 120,00 EUR.
Ich wäre sehr erfreut, wenn ich Sie 
an diesem Abend in angenehmer 
Atmosphäre begrüßen könnte.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr Dr. med. Ralf-Rainer Schmidt und
Dr. med. Mathias Cebulla

Räumen einen 
Namen geben

In der Sächsischen Landesärztekam-
mer entstehen bis zum Herbst neue 
Vortrags- und Seminarräume. Der 
Vorstand möchte diesen neuen und 
auch den bereits vorhandenen Ver-
anstaltungsräumen jeweils einen 
Namen von verdienstvollen sächsi-
schen Ärzten geben, um so an be -
kannte Mediziner wie Sigbert Ganser, 

Arthur Schlossmann oder Otto Ros-
toski zu erinnern. 
Die Leser des „Ärzteblatt Sachsen“ 
sind nun aufgerufen, Namen von 
verdienstvollen sächsischen Ärzten 
für diese Namensgebung vorzuschla-
gen. Die Namensvorschläge können 
mit einer kurzen Begründung bei der 
Sächsischen Landesärztekammer ein-
gereicht werden. Der Vorstand wird 
aus diesen Vorschlägen Namen für 
die Räume auswählen, diese im 

„Ärzteblatt Sachsen“ veröffentlichen 

und die Biografien der Ärzte für die 
Besucher der Sächsischen Landesärz-
tekammer in einer Mappe zusam-
menstellen.

Ihre Vorschläge richten Sie bitte an:
Sächsische Landesärztekammer
Kennwort: „Räumen einen Namen 
geben“
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden
E-Mail: dresden@slaek.de

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit




